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enthaltenen Anforderungen an die Leistungen eingehalten und die übernommenen Pflich-

ten vollständig erfüllt worden sind.

Landkreise können Anträge auf Förderung von Beratungsleistungen auch dann stellen,

wenn sie selbst kein eigenes Förderprojekt planen. Hierfür ist durch den Landkreis darzu-

legen, dass die Beratungsleistungen projektübergreifend für Landkreisgemeinden einge-

setzt werden, einen signifikanten Mehrwert für die Ausbauprojekte der Gemeinden bieten

und dass eine Doppelförderung von Leistungen des Landkreises und der Gemeinden aus-

geschlossen ist.

4. Zuwendungsempfänger

4.1 Zuwendungsempfänger ist die Gebietskörperschaft, in der das Projektgebiet liegt (ins-

besondere Kommune (auch Stadtstaaten sowie rechtlich selbständige Bezirke in Städten),

Landkreis, kommunaler Zweckverband oder eine andere kommunale Gebietskörperschaft

bzw. ein Zusammenschluss nach dem jeweiligen Kommunalrecht der Länder, z.B. ein

Amt) sowie ein Unternehmen in ausschließlich öffentlicher Trägerschaft. Gemeindever-

bände müssen durch einen entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrag bzw. eine unter-

zeichnete Kooperationserklärung zum Zeitpunkt der Antragsstellung und für die Dauer

und den Umfang des beantragten Projektes nachgewiesen werden.

4.2 Begünstigte im Sinne des EU-Beihilfenrechts sind die Betreiber von Breitbandnetzen,

die eine finanzielle Zuwendung zur Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke in An-

spruch nehmen oder die von der öffentlichen Hand entgeltlich bereitgestellte passive Inf-

rastruktur in Form der Sachbeihilfe und/oder die Möglichkeit der Inanspruchnahme von

Tiefbauleistungen durch die Kommune mit und ohne Verlegung von Leerrohren nutzen.

4.3 Im Rahmen der Förderung nach Nummer 3.1 und Nummer 3.2 werden die an den Zu-

wendungsempfänger ausgezahlten Fördermittel vollständig an privatwirtschaftliche
3
 Auf-

tragnehmer weitergegeben.

4.4 Der Zuwendungsempfänger muss die Leistungen, die sich aus dem Fördergegenstand

nach Nummer 3.1 und Nummer 3.2 dieser Förderrichtlinie ergeben, in einem transparen-

ten, wirtschaftlichen und diskriminierungsfreien Auswahlverfahren vergeben.

5. Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

5.1 Eine Förderung gemäß dieser Richtlinie kommt nur in Betracht, wenn das Projektge-

biet nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren marktgetrieben mit gigabitfähigen

Netzen ausgebaut wird.

3 Hierbei kommt es nicht auf die Eigentumsverhältnisse an. Entscheidend ist, dass der Auftragnehmer keine

wettbewerbsverzerrenden Sondervorteile aufweist.
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Allen Teilnehmern
4
 im Projektgebiet sind zuverlässig Bandbreiten von einem Gigabit/s

symmetrisch (Zielbandbreite) zu gewährleisten, wobei erhebliche neue Investitionen
5
 im

Projektgebiet zu tätigen sind. Die Zielbandbreite ist erreicht, wenn sie am Abschlusspunkt

der Linientechnik im Gebäude bereitgestellt wird.

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn ein gigabitfähiges Netz bereits besteht und le-

diglich der Teilnehmeranschluss noch fehlt (homes passed).

5.2 Der Antrag auf Förderung nach Nummer 1.1 Absatz 1 dieser Richtlinie muss alle

Teilnehmer des förderfähigen Gebiets der betroffenen Gemeinde oder abgrenzbare Ver-

waltungsbezirke/Ortsteile dieser Gemeinde umfassen, auch wenn es sich um Gebäude in

schwer erschließbaren Einzellagen handelt. Handelt es sich bei dem Zuwendungsempfän-

ger um einen Landkreis, kann sich der Antrag auf alle Teilnehmer eines Gemeindegebiets

bzw. eines abgrenzbaren Ortsteils innerhalb des Landkreises beschränken.

Eine schwer erschließbare Einzellage liegt vor, wenn die Distanz der Trassenmeter mehr

als 400 Meter vom letztmöglichen Anschlusspunkt bis zu diesem Anschluss beträgt. Bei

schwer erschließbaren Einzellagen wird die Förderung auf diesen Trassenabschnitt oder

auf das Zweieinhalbfache der durchschnittlichen Kosten pro Adresspunkt im Projektge-

biet begrenzt, dabei ist die für den Grundstückseigentümer der Einzellage günstigere Lö-

sung zu wählen. Die Identifizierung der schwer erschließbaren Anschlüsse erfolgt durch

die Antragsteller auf Basis einer Ermittlung der Bewilligungsbehörden.

5.3 Grundstückseigentümer in schwer erschließbaren Einzellagen erhalten ein Angebot,

aus dem ihr erforderlicher Eigenbeitrag für einen gigabitfähigen Anschluss zu den förder-

gebietsüblichen Konditionen hervorgeht.
6
 Dabei sind alternative Technologien und Verle-

gemethoden in Betracht zu ziehen.

Die erforderlichen Baukostenzuschüsse können ganz oder in Teilen durch Dritte über-

nommen werden.
7
 Derartige Leistungen werden nicht auf den Bundesanteil der Förderung

angerechnet.

5.4 Vor der Bewilligung von Fördermitteln in endgültiger Höhe für Fördergegenstände

nach Nummer 3.1 und Nummer 3.2 ist ein Markterkundungsverfahren durchzuführen und

für einen Zeitraum von mindestens acht Wochen auf einem zentralen Online-Portal zur

Stellungnahme einzustellen. Das die Markterkundung betreffende Gebiet muss alle Teil-

4  Der geförderte Anschluss ist bis zur Innenseite der Gebäudeaußenwand zu verlegen. Nur sofern die Ge-

stattungserklärung durch den Grundstückseigentümer versagt wird, ist ein Anschluss mit einem Leerrohr

vorzubereiten.

5 Entspricht Fußnote 64 der Breitbandleitlinien, wonach Investitionen, die lediglich der Modernisierung ak-

tiver Netzkomponenten (z. B. ausschließlich zur Aufrüstung auf Vectoring) dienen, nicht förderfähig sind.

6 Für Grundstückseigentümer, die keinen Baukostenzuschuss leisten, wird eine Förderung auf Basis einer

separaten Richtlinie geprüft.

7 Etwa durch Eigenleistungen der Kommune, z. B. des Bauhofs.
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nehmer im Sinne der Nummer 5.2 erfassen. Das Ergebnis ist auf dem Portal zu veröffent-

lichen. Das Ergebnis der Markterkundung darf zum Zeitpunkt der Ausschreibung des För-

derprojektes nicht älter als zwölf Monate sein. Nicht berücksichtigt werden müssen im

Rahmen des Markterkundungsverfahrens gemachte Ausbauzusagen für das Projektgebiet

oder Teile davon, für die keine verbindliche Ausbauzusage
8
 einschließlich Zeitpunkt und

Umfang des Ausbaus (adressscharfe Festlegung des Gebiets, Ausbautechnik) hinterlegt

wurde.

5.5 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, bei der Antragsstellung zu prüfen und zu

erklären, ob bzw. inwieweit für das Projekt weitere Fördermittel durch ihn, Begünstigte

oder Dritte in Frage kommen und/oder beantragt werden. Der Zuwendungsempfänger ist

verpflichtet, die nationalen Vergabebestimmungen nach Maßgabe des Haushaltsrechts

anzuwenden. Insbesondere sind dabei die Grundsätze der Transparenz, der Gleichbehand-

lung sowie der Nichtdiskriminierung gemäß dem europäischen Vergaberecht zu beachten.

Die Bekanntgabe der Vergabeunterlagen sowie des Ergebnisses der Ausschreibung muss

auf dem zentralen Online-Portal des Bundes erfolgen.

5.6 Für die Erschließung von Neubaugebieten kann ein Förderantrag nach Nummer 3.1

und Nummer 3.2 dieser Richtlinie gestellt werden. Förderfähig sind Ausgaben, die mit

dem Anschluss des Neubaugebiets im Zusammenhang stehen, wie bspw. Planungen für

die Errichtung des mitzuverlegenden TK-Netzes, Aufgrabungen zum Anschluss des Neu-

baugebietes an das bestehende TK-Netz sowie die hierzu erforderliche passive Infrastruk-

tur und deren Verlegung. Nummer 1.6 dieser Richtlinie bleibt unberührt.

6. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

6.1 Die Zuwendung wird als Projektförderung im Wege der Anteilfinanzierung als nicht

rückzahlbarer Zuschuss auf Basis der zuwendungsfähigen Ausgaben (Ausgabenbasis) ge-

währt.

6.2 Zuwendungsfähig sind die Ausgaben nach Nummer 3 dieser Richtlinie zur Erreichung

des Zuwendungszwecks nach Nummer 1 dieser Richtlinie. Der Barwert der aus dem ge-

förderten Gegenstand nach Nummer 3.2 dieser Richtlinie entstehenden Einnahmen, die

über die Dauer der Zweckbindungsfrist erlöst werden, reduziert die zuwendungsfähigen

Ausgaben des Zuwendungsempfängers anteilig bezogen auf den Bundesanteil der Förde-

rung. Unentgeltliche Leistungen Dritter sind anzugeben und führen zu einer entsprechen-

den Reduzierung der Fördersumme, soweit sie den Förderbedarf verringern. Ist in den

zuwendungsfähigen Ausgaben nach Nummer 3 dieser Richtlinie ein Umsatzsteueranteil

enthalten, ist dieser nur zuwendungsfähig, soweit kein Vorsteuerabzug nach § 15 UStG

geltend gemacht werden kann.

6.3 Um zu schnellen und kostengünstigen Gesamtlösungen zu kommen, ist die Nutzung

von Eigenleistungen, von alternativer Netztechnologie im Fall von Nummer 5.3 und alter-

nativer Verlegemethoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verle-

8 Es wird ein Muster über die Vereinbarung einer verbindlichen Ausbauzusage zur Verfügung gestellt.




